
§ 4a BVO NRW 

Psychotherapie, psychosomatische Grundversorgung 

(1) Aufwendungen für Leistungen der Psychotherapie in den Behandlungsformen 

psychoanalytisch begründete Verfahren und Verhaltenstherapie sowie für Leistungen der 

psychosomatischen Grundversorgung sind nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 sowie der §§ 

4b bis 4e beihilfefähig. 

(2) Vor Behandlung durch Psychologische Psychotherapeuten oder durch Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten muss eine somatische Abklärung spätestens nach den 

probatorischen Sitzungen oder vor der Einleitung des Begutachtungsverfahrens erfolgen. Die 

Beihilfefähigkeit setzt voraus, dass die somatische Abklärung durch einen Arzt in einem 

schriftlichen Konsiliarbericht bestätigt wird. 

(3) Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für 

1. gleichzeitige Behandlungen nach den §§ 4b bis 4e, 

2. Leistungen nach Abschnitt 1 der Anlage 1 zu dieser Verordnung. 

 


